
1. Geltungsbereich
1.1 Die nachfolgenden Allgemeinen Geschä�sbedingungen (im Folgenden „AGB“

genannt) gelten für alle Verträge des Verlages mit Kaufleuten, juristischen Per-
sonen des ö(entlichen Rechts und ö(entlich-rechtlichen Sondervermögen
über die Verö(entlichung von Anzeigen in Printmedien und im Internet.

1.2 AGBs des Au�raggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verlag
stimmt ihrer Gültigkeit ausdrücklich zu.

2. Anzeigenau�rag
2.1 „Anzeigenau�rag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschä�sbedin-

gungen ist der Vertrag über die Verö(entlichung einer oder mehrerer Anzeigen
zu festen Terminen oder zum Abruf durch den Au�raggeber innerhalb eines
vereinbarten Zeitraums zum Zweck der Verbreitung in  einer Druckschri� oder
im Internet.

2.2 Der Vertrag kommt zustande mit der schri�lichen Au�ragsbestätigung durch
den Verlag.

3. Anzeigenabruf
Anzeigen, für die die Anzahl der Verö(entlichungen, nicht jedoch der Zeit-
punkt der Verö(entlichung, festgelegt ist (Anzeigen auf Abruf), sind, sofern
nichts anderes vereinbart worden ist, zur Verö(entlichung innerhalb eines
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist in einem Au�rag das Recht zum
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Au�rag insgesamt innerhalb
eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und verö(entlicht
wird.

4. Erstattung von Nachlässen und Rabatten
Werden einzelne oder mehrere in einem Au�rag vereinbarte Abrufe aus Um-
ständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Au�rag-
geber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwi-
schen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden
Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfül-
lung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Ablieferung von Anzeigenvorlagen
Vorlagen für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschri�
oder zu einem bestimmten Zeitpunkt oder an bestimmten Plätzen im Internet

9.2 Entspricht die verö(entlichte Anzeige ganz oder teilweise nicht der vertraglich
vereinbarten  Bescha(enheit, hat der Au�raggeber Anspruch auf Vergütungs-
minderung oder Verö(entlichung einer einwandfreien Ersatzanzeige, soweit
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür
gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut
nicht einwandfrei, so hat der Au�raggeber ein Recht auf Vergütungsminde-
rung oder Rückgängigmachung des Au�rages.

9.3 Der Verlag ha�et unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für
einfache Fahrlässigkeit ha�et der Verlag – außer bei Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit – nur, sofern vertragstypische Pflichten ver-
letzt worden sind. In diesem Fall ist die Ha�ung des Verlages beschränkt auf
den vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden.  

9.4 Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverlet-
zung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung ausge-
schlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und
Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das
für die betre(ende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Eine Ha�ung
des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenscha�en
bleibt unberührt.

10. Zahlungsbedingungen
10.1 Die Rechnungstellung durch den Verlag erfolgt jeweils nach Verö(entlichung

einer Anzeige; zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto, 30 Tage netto.

10.2 Rechnungen sind innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang
der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall
eine andere Zahlungsfrist vereinbart ist.  Es besteht keine Möglichkeit der Vo-
rauszahlung.

10.3 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskos-
ten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung
des laufenden Au�rages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restli-
chen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel
an der Zahlungsfähigkeit des Au�raggebers ist der Verlag berechtigt, auch
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer An-
zeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der
Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich o(enstehender Rech-
nungsbeträge abhängig zu machen.
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verö�entlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen,
dass dem Au+raggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann,
wenn der Au+rag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Bei Nichteintre�en
der Druckdaten bis zum in der Au+ragsbestätigung genannten Druckunterla-
genschluss berechnet der Verlag einen pauschalen Aufpreis von 100 €.

6. Redaktionell gestaltete Anzeigen
Anzeigen werden als solche, vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich
kenntlich gemacht. Der Verlag behält sich außerdem vor, Anzeigen, die nicht
eindeutig als solche erkennbar sind, durch einen Rahmen gra7sch vom redak-
tionellen Umfeld abzugrenzen.

7. Ablehnung der Anzeigenverö�entlichung
7.1 Der Verlag behält sich – ohne Anerkennung einer entsprechenden Überprü-

fungspflicht – vor, die Verö�entlichung von Anzeigen wegen des Inhalts, der
Herkun+ oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfer-
tigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Ge-
setze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Verö�entlichung
für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Au+räge, die bei Geschä+s-
stellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden.

7.2 Die Ablehnung der Verö�entlichung  wird dem Au+raggeber unverzüglich mit-
geteilt.

8. Anzeigenvorlagen und Proofs
8.1 Für die rechtzeitige Lieferung der Anzeigendaten und die einwandfreie Be-

scha�enheit geeigneter Vorlagen ist der Au+raggeber verantwortlich. Sie müs-
sen den technischen Vorgaben des Verlages entsprechen. Für erkennbar un -
geeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich
Ersatz an. Bei Verzögerung der Datenanlieferung für Banner durch den Au+rag-
geber kann eine rechtzeitige Verö�entlichung seitens des Verlags nicht garan-
tiert werden.

8.2 Der Verlag berücksichtigt alle Korrekturen, die ihm innerhalb der bei Übersen-
dung der Proofs genannten Frist mitgeteilt werden. Proofs werden  vom Verlag
nicht geliefert.

8.3 Die Kosten für Änderungen der Anzeigen, die der Verlag auf Wunsch des Auf-
traggebers vornimmt, trägt der Au+raggeber.

9. Mängelha!ung, Ha!ung
9.1 Der Au+raggeber hat die Anzeige unverzüglich nach ihrer Verö�entlichung auf

etwaige Mängel hin zu überprüfen. O�ensichtliche Mängel sind dem Verlag in-
nerhalb von einer Woche ab Verö�entlichung schri+lich mitzuteilen, andern-
falls gilt die verö�entlichte Anzeige als genehmigt.

11. Anzeigenbeleg
Der Verlag liefert auf ausdrücklichen schri+lichen Wunsch einen Anzeigenbe-
leg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenau+rages werden Anzeigenaus-
schnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein
Beleg nicht mehr beschaF werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbind-
liche Bescheinigung des Verlages über die Verö�entlichung und Verbreitung
der Anzeige.

12. Garantie und Nutzungsrechtseinräumung
12.1 Der Au+raggeber steht dafür ein, dass er alle für die Verö�entlichung der An-

zeige erforderlichen Rechte besitzt. Er alleine trägt die Verantwortung für die
rechtliche Zulässigkeit des Inhalts und der Ausgestaltung der für die Verö�ent-
lichung vorgesehenen Text- und Bildmaterialien sowie eventuell mitgelieferter
Werbemittel. Insofern stellt er den Verlag von allen eventuellen Ansprüchen
Dritter frei, die diese im Zusammenhang mit der Verö�entlichung der Anzei-
gen gegen den Verlag erheben werden.

12.2 Der Au+raggeber ist zudem verpflichtet, den Verlag über jegliche Beanstan-
dung der verö�entlichten Anzeigen durch Dritte (Abmahnungen, einstweilige
Verfügungen, Klagen)  unverzüglich zu unterrichten und den Verlag, soweit
diese gegen ihn gerichtet sind, mit Informationen und zur Verfügung zu stel-
lenden Unterlagen zu unterstützen.

12.3 Der Au+raggeber räumt dem Verlag darüber hinaus an den Anzeigeninhalten
und -Ausgestaltungen alle für die Verö�entlichung in dem vertraglich verein-
barten Umfang erforderlichen Nutzungsrechte ein, insbesondere das Recht
zur Vervielfältigung, Verbreitung, Verö�entlichung, ö�entlichen Zugänglichma-
chung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf aus einer solchen und Bear-
beitung.

13. Allgemeines
13.1 Der Anzeigenau+rag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland

unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CSIG).

13.2 Erfüllungsort für alle Pflichten des Verkäufers ist der Sitz des Verlages. 

13.3 Im Geschä+sverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des ö�entlichen
Rechts oder bei ö�entlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichts -
stand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnver-
fahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-
Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufent-
 halt des Au+raggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageer-
hebung unbekannt oder hat der Au+raggeber nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Geset-
zes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.


